
6 Verordnung des Finanzministers, des Ministers für In-
dustrie&apos;und Handel und des Landwirtschaftsministers
betr. die Kreditierung-&quot;,von Zollgebuhren -für Waren,
die auf dem Seewege über Gdingen eingeführt werden

30. April 1930 (Dziennik Ustaw Nr. 46 vom 27. Juni 1930, Pos. 388) 1)
Auf Grund von Artikel 7 Punkt c) des Gesetzes vom 31- Juli 1924

betr. Regelung der Zollverhältnisse (Dz. Ust. Nr. 8o POS. 777) wird
folgendes verordnet:

4) Vgl. Da,nziger Wirtschaftszeitung 1930, S- 416,
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§ i. Bei der Ausfuhr von Waren aus dem Auslande auf dem

Seewege über Gdingen können den Importeuren. Kredite für Zoll-

gebühren erteilt werden.

§ 2. Der, Zollkredit kann erteilt werden: Produktionsanstalten,
Anstalten von öffentlichem Nutzen, Kommunalanstalten, Vereinigungen
landWirtschaftlicher Produzenten, Engros-Lagerhäusern sowie Handels-,
Industrie- und Expeditionsfirmen, sofern sie eine - Bürgschaft f - die

Zahlungsfähigkeit vorlegen und übereinstimmend mit den gel
Vorschriften Handelsbücher führen.

§ 3. Auf Zoll für sämtliche Waren kann Kredit erteilt werden mit
Ausnahme der in der Anlage zur Verordnung des Ministerrates vom

io. Februar 1928 (Dz. Ust. aus dem Jahre 1928 Nr. 15 Pos. 113) ge-
nannten Waren.

§ 4. Zollkredit wird nur unter der Bedingung der Hinterlegung
einer ausreichenden Sicherheit erteilt.

Als Sicherheit werden festverzinsliche Staatspapiere, Garantie-

papiere von Banken und hypothekarische Sicherheiten angenommen.
§ 5. Kreditierte Zollgebühren müssen in zwei Monaten vom

Tage der Erhebung der betreffenden Zollgebühren bezahlt werden.
Diesen Termin kann das Finanzministerium bis zu 4 Monaten ver-

längern.
§ 6. Der erteilte Zollkredit ist verzinslich.
Die Höhe des Prozentsatzes wird durch besondere Anordnungen

des Finanzministers geregelt werden.

§ 7. Die Nichteinzahlung der kreditierten Summen im vorge-,
schriebenen Termin zieht eine Einziehung der Gebühren auf dem

Zwangswege nach sich.

§ 8. Die Bestimmungen der Verordnung des Finanzministers
vom 30. März 19:25 betreffend das Verfahren bei der Erteilung von&apos;
Zollkrediten (Dz. Ust. Nr- 40 POS. 277) finden mit Ausnahme der

§§ 21 und 26 analoge Anwendung bei der Kreditierung von Zollge-
bühren auf Grund dieser Verordnung.

§ g. Diese Verordnung tritt am Tage der Bekanntgabe in Kraft.
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